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Beschuldigtenvernehinung eingehalten wurden. Der Beschuldigte 
erklärt gleichzeitig, daß er keine Einwände gegen den Inhalt 
des Vernehnungsprotokolls hat. Das wird mit dem Schlußsatz:

"Ich habe das Vernehmungsprotokoll selbst gelesen. Es ent
spricht in allen Teilen meinen Aussagen. Meine './orte sind
darin richtic vviederqeoeben. Das bestätige ich mit meiner

*Unterschrift." 

unterst riehen.

Mit diesem Schlußsatz bestätigt der Beschuldigte jedoch njeht 
die Wahrheit oder Unwahrheit seiner Aussagen. Dieser Schluß
satz enthält keine Einschätzung über die Wahrheit oder Unwahr
heit der im Vernehmungsprotokoll enthaltenen Beschuldigtenaus
sage.

Auf Grund verfahrensspezifischer Umstände, die sich aus der 
Persönlichkeit des Beschuldigten ergeben, können sich Verände- 
rungen im abschließenden Teil des Vernehnungsprotokolls erfor
derlich machen.

Derartige spezifische Umstände sind z. B.:

a) Der Beschuldigte ist nicht in der Lage, das Protokoll selbst 
zu lesen

In diesem Fall wird das Protokoll dem Beschuldigten vorge
lesen. Das muß sowohl im Anschluß an die handschriftliche 
als auch nach der maschinenschriftlichen Ausfertigung er
folg en.

Zur wirksamen Absicherung vor eventuellen Behauotungen
des Beschuldigten, die Darstellung sei nicht voll
erfolgt, ist die Vornahme einer Schallaufzeichnen 
des Vorlesens möolich.
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